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Einbürgerungsprozess im Kanton Thurgau 

Im Schreiben des Amtes für Handelsregister und Zivilstandwesen AHZ vom 5. Oktober 2021 
werden die Gemeinden aufgefordert, ihre Vorabklärungen hinsichtlich der Einbürgerungsver-
fahren sorgfältiger durchzuführen. 

Die Anforderungen des AHZ werden immer umfangreicher. Die Bearbeitungsdauer der Gesu-
che ist angestiegen. Die Gesuche werden genau untersucht und bei sehr vielen Erhebungsbe-
richten gibt es Rückfragen an die Gemeinden.  

Das Ressort AUP hat zusammen mit dem Vorstand VTG eine Rückmeldung ans AHZ verfasst. 
Darin wurden Hinweise zum fehlenden Vertrauen und die teilweise ineffiziente Zusammenar-
beit gemacht, wobei konkrete Beispiele zu einigen Kritikpunkten aus dem Erhebungsbericht 
angegeben wurden. 

Auf Anfrage des Präsidenten der Justizkommission des Kantons Thurgau, hat sich der VTG-
Vorstand mit Vertretern der Justizkommission und des AHZ zu folgenden Themen ausge-
tauscht: 

- Einbürgerungskriterien 
- Gemeindeautonomie 
- Vertrauensschutz 
- Grundkenntnistest 

Eine gute Zusammenarbeit und ein gemeinsames Verständnis sind in diesem Prozess aus-
schlaggebend und wichtig. 

AKTUELLE GESCHÄFTE UND PROJEKTE 



Aus diesem Grund wurde beschlossen, in Zukunft eine Schulung für die Einbürgerungsverant-
wortlichen auf den Gemeinden anzubieten. Zusätzlich wird der Mustererhebungsbericht aus-
gebaut und zusammen mit dem Ressort AUP des VTG an die Bedürfnisse der Gemeinden, hin-
sichtlich Klarheit und Verständlichkeit, angepasst. 

Projekt «eTG» 

In der Botschaft zur DV 2022 stellt der Vorstand das Projekt «eTG» vor. Im Bericht «Formen der 
Zusammenarbeit in eGovernment und Digitalisierung» - Konzept für den Kanton Thurgau und 
seine Gemeinden wird die zukünftige behördenübergreifende Zusammenarbeitsform von Ge-
meinden und Kanton vorgestellt. 

Im Rahmen des Projekts «eTG» soll mit interessierten Gemeinden eine Leistungsvereinbarung 
unterzeichnet werden. Der Vorstand hat am 17. Februar 2022 der Muster-LV zugestimmt.   

Sämtliche Unterlagen werden den Mitgliedern zusammen mit der Botschaft im März zugestellt. 

Kinderspitex Ostschweiz – Restkostenfinanzierung im Kanton Thurgau 

Der Vorstand hat beschlossen, dass zusammen mit dem Spitex Verband Thurgau, dem Amt für 
Gesundheit und der Kinderspitex Ostschweiz nach einer fairen Finanzierungslösung für den 
Kanton Thurgau gesucht wird. Die Leistungen der Kinderspitex Ostschweiz werden sehr ge-
schätzt und sind unverzichtbar. Es braucht aber eine ganzheitliche Betrachtung.  

An der Frühjahrstagung der Gemeindevorsitzenden wird der Präsident über das weitere Vorge-
hen des VTG informieren. Eine Musterleistungsvereinbarung wird mit Unterstützung von Dr. 
Christoph Tobler, ehem. Präsident des Spitex Verbands Thurgau, erarbeitet. 

Rechnung 2021 und Budget 2023 des VTG 

Der Vorstand hat die Rechnung 2021 und das Budget 2023 sowie die Mitgliederbeiträge für 

2023 genehmigt. Den Mitgliedern wird an der DV 2022 beantragt der Rechnung 2021 und 

dem Budget 2023 mit den gleichbleibenden Mitgliederbeiträgen zuzustimmen. 

Der Geschäftsbericht 2021 mit der Einladung zur Delegiertenversammlung wird den Mitglie-

dern im März per Post zugestellt. Eine Anmeldung zur DV vom 20. April 2022 um 18 Uhr ist 

erforderlich. Anmeldeschluss ist der 11. April 2022. 

 

Erneuerungswahlen 2023 

Die Geschäftsleiterin erstellt mit Unterstützung von Andreas Keller, im Rahmen der bevorste-
henden Erneuerungswahlen in den Gemeindebehörden, ein Stellenprofil für die Funktion als 
Gemeindepräsidentin oder Gemeindepräsidenten. Zusätzlich wird eine Muster- Stellenaus-
schreibung für das Amt des Gemeindepräsidiums ausgearbeitet und ein Fragekatalog für Podi-
umsdiskussionen bereitgestellt. 

Die Unterlagen sollen bis im Sommer 2022 den Gemeinden zur Verfügung gestellt werden. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Leitfaden «Startpaket für Gemein-
depolitiker/-innen» weiterhin bei der Geschäftsstelle des VTG bezogen werden kann. 

 

Gesetz über das Öffentlichkeitsprinzip (Öffentlichkeitsgesetz; ÖffG) (20/GE 11/193)  

- Informationen zum Öffentlichkeitsgesetz werden an der Frühjahrestagung der Gemeinde-
vorsitzenden und an der Tagung der Stadt- und Gemeindeschreiber/-innen abgegeben. 

Motion "Mehr Sicherheit bei Wahlen und Abstimmungen" (20/MO 3/41) 

- Nach Diskussion im Rat wird die Motion mit 73:37 Stimmen nicht erheblich erklärt 

INFORMATIONEN AUS DER GESCHÄFTSSTELLE 

INFORMATIONEN AUS DEM GROSSEN RAT 



- Der VTG und die Staatskanzlei erarbeiten gemeinsam einen Leitfaden für Wahlen und Ab-
stimmungen. Darin sollen ein Musterablauf für die Abwicklung eines Urnengangs durch 
die Gemeinden sowie wichtige Inputs zur Organisation eines Wahlbüros enthalten sein. 

Weitere Meldungen: 

- Neue Motion: "Beteiligung der Politischen Gemeinden am Ertrag der Grundsteuern" 
(20/MO 27/272) 

Detaillierte Informationen zu den Geschäften des Grossen Rates sind abrufbar unter: 
www.grgeko.tg.ch  

 

- Die Delegiertenversammlung des VTG findet am Mittwoch, 20. April 2022, 18 Uhr in 
Weinfelden statt → die Botschaft mit Einladung und Traktandenliste wird im März den 
Mitgliedern zugestellt 

- Feierabendveranstaltung, Projekt «Überprüfung Baugesuchsprozess DBU», 17.  März 
2022, 17:00 Uhr, Rietzelghalle Neukirch-Egnach → auch für Bauverwalter/-innen 

- Die Frühjahrstagung der Gemeindevorsitzenden findet am Montag, 2. Mai 2022, in 
Schlatt statt.  

 

- Erarbeitung Leitbild und Legislaturziele VTG (Kickoff 12.11.2021) 
- Erneuerungswahlen VTG Vorstand 2023 

 

Auf der Website des VTG werden Sie laufend über aktuelle Themen informiert. Bitte beachten 
Sie auch die Unterlagen (Musterdokumente, Handouts Referate, usw.) im geschützten Gemein-
debereich.  

WICHTIGE TERMINE 

ZUKÜNFTIGE GESCHÄFTE UND PROJEKTE FÜR DIE LEGISLATUR 19/23 

http://www.grgeko.tg.ch/
https://www.vtg.ch/veranstaltung/257


 


